
Haushaltssatzung
des Landkreises Friesland für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des 
Landkreises Friesland in der Sitzung am                 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 191.002.059 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 191.002.059 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 176.144.994 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 176.806.320 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.777.180 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.795.250 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 6.966.446 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.700.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  188.888.620 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 200.301.570 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.966.446 Euro festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.605.000 Euro festge-
setzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeiti-
gen  Leistung  von  Auszahlungen  in  Anspruch  genommen  werden  dürfen,  wird  auf 
25.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 52 % der Steuerkraftmesszahlen und der Ge-
meindeschlüsselzuweisungen festgesetzt.

Jever, den       .2015

LANDKREIS FRIESLAND

(Ambrosy)
Landrat


